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Die Aktionäre der wallstreet:online AG mit Sitz in Berlin werden hiermit zur Teilnahme an 

der  

am 11. August 2016 um 11 Uhr 

in den Räumen der RAUE LLP, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.  

 

TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015, des La-

geberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 

an die Hauptversammlung 

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung 

der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.wallstreet-

online.ag -> Investor Relations -> Hauptversammlung eingesehen werden. Die Unterla-

gen werden auch in der Hauptversammlung am 11. August 2016 zugänglich sein und 

mündlich erläutert werden. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt gemäß 

den gesetzlichen Bestimmungen nicht gefasst, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand 

aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz (AktG) bereits gebilligt und 

damit festgestellt hat. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mit-

gliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mit-

gliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 
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4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Niederlassung Berlin, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, zum Abschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2016 zu wählen.  

Freiwillige zusätzliche Hinweise 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung von Stimmrechten  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 

20 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft spätes-

tens bis zum Ablauf des 4. August 2016, 24 Uhr (MESZ), in Textform in deutscher oder eng-

lischer Sprache unter folgender Anschrift zugegangen ist: 

wallstreet:online AG 

c/o HCE Haubrok AG 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 89 / 210 27 289 

E-Mail: meldedaten@hce.de 

Aktionäre, die sich zur Hauptversammlung anmelden, müssen ihre Berechtigung zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu 

bedarf es eines in Textform erstellten Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotfüh-

rende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor 

der Hauptversammlung, d.h. auf den Beginn des 21. Juli 2016, beziehen muss. Der Nach-

weis muss der Gesellschaft unter der oben genannten Geschäftsadresse bis spätestens zum 

Ablauf des 4. August 2016 zugehen. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Spra-

che erfolgen.  

Nach form- und fristgerechter Anmeldung einschließlich Zugang des Nachweises des An-

teilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptver-

sammlung übersandt. Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung ist die Eintrittskar-

te nicht Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich der Vereinfachung des Ablaufs an 

den Einlasskontrollen für den Zugang zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt 

der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Ein-

trittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung so-

wie der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch das depotführen-
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de Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotfüh-

renden Institut angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen. 

Aktionäre können ihre Rechte in der Hauptversammlung nicht nur selbst, sondern auch 

durch einen Bevollmächtigten, einschließlich durch einen von der Gesellschaft zu benennen-

den Stimmrechtsvertreter oder durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 

andere diesen nach § 135 Absatz 8 oder Absatz 10 AktG gleichgestellte Person oder Institu-

tion ausüben lassen. 

Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär oder 

den Bevollmächtigten. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesell-

schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere diesen nach 

§ 135 Absatz 8 oder 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, hat 

die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft in Textform zu erfolgen.  

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen diesen 

nach § 135 Absatz 8 oder 10 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie den 

Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestim-

mungen, insbesondere § 135 AktG. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und sonstige 

diesen gemäß § 135 Absatz 8 oder Absatz 10 AktG gleichgestellte Personen oder Institutio-

nen können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung besondere Regelungen vorse-

hen. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden 

wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht in Verbindung zu set-

zen. 

Der Nachweis der Vollmacht muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Be-

vollmächtigten erfolgen oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an die oben ge-

nannte Adresse oder per E-Mail an: 

vollmacht@hce.de 

Die vorgenannten Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung für den Widerruf von 

Vollmachten und für die Erteilung von Vollmachten durch Erklärung gegenüber der Gesell-

schaft. 

Vollmachtserteilungen durch in der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionä-

re an anwesende Mitaktionäre oder Aktionärsvertreter oder einen Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft sind ebenfalls möglich. Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Haupt-

versammlung gilt automatisch als Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht. 
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Die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft zu benennenden Stimmrechtsvertreters ist 

nur wirksam, sofern zugleich Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt 

eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt entsprechend für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. Der Stimmrechtsvertreter kann nicht beauftragt werden, das Frage- 

und/oder Widerspruchsrecht auszuüben. Die Weisungen sind in Textform an die Gesellschaft 

zu richten. Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an 

der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 

Anträge, Anfragen und Wahlvorschläge vor der Hauptversammlung 

Aktionäre können ihre Anfragen oder Anträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung 

(§§ 126, 127 AktG) vor der Hauptversammlung ausschließlich an: 

wallstreet:online AG 

Seydelstraße 18 

10117 Berlin 

oder per Telefax unter der Telefax-Nummer 030/20456-450 

oder per E-Mail an: investoren-wo@wallstreet-online.de 

richten. 

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären unverzüg-

lich nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse http://www.wallstreet-online.ag/hv2016 

veröffentlichen. Dabei werden die bis zum Ablauf des 27. Juli 2016 bei den vorab genannten 

Adressen eingehenden Anträge von Aktionären zu dieser Tagesordnung berücksichtigt. 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-

Adresse veröffentlicht. 

Unterlagen zur Hauptversammlung 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, der Lagebericht sowie der Bericht des Auf-

sichtsrates sind über die Internetseite der Gesellschaft unter http://www.wallstreet-

online.ag/hv2016 zugänglich und können ab sofort zu den üblichen Geschäftszeiten in den 

Geschäftsräumen am Sitz der wallstreet:online AG, Seydelstraße 18, 10117 Berlin, eingese-

hen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. 

Berlin, im Juni 2016 

wallstreet:online AG 

Der Vorstand 


